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Alain Griffel

Frontalangriff auf das Umweltrecht
Die «Energiewende» als Vorwand

Nachdem das eidgenössische Parlament beim Thema «Energiewende» jahrelang auf der Bremse ge-
standen ist, nutzt es die derzeitige Angst vor einer Strommangellage, um in beispielloser Weise aus  allen 
Rohren auf das Umweltrecht zu schiessen. Es kann dadurch vieles zerstören, was während Jahrzehnten 
sorgfältig aufgebaut worden ist. Die Energiewende wird es so aber nicht voranbringen.

Inhaltsübersicht

I. Die Gunst der Stunde

II. Die UREK-S als Anti-Umweltkommission

III. Es geht Schlag auf Schlag

IV. Betrüblicher Ausblick

I. Die Gunst der Stunde

Die Geschichte des Umweltrechts ist eine Ge-
schichte des Hinterherhinkens: Menschliche Akti-
vitäten beeinträchtigten zu unterschiedlichen Zei-
ten unterschiedliche Bereiche der Umwelt, und der 
Gesetzgeber versuchte mit Jahren oder gar Jahr-
zehnten Verspätung, das jeweilige Problem so gut 
es geht (bzw. soweit möglich und von einem poli-
tischen Willen getragen) in den Griff zu bekom-
men. In Stichworten: 1876 erstes und 1902 zwei-
tes Forstpolizeigesetz (Schutz des Waldes); 1955 
erstes Gewässerschutzgesetz; 1966 Natur- und 
Heimatschutzgesetz (Landschafts- und Ortsbild-
schutz, Biotop- und Artenschutz); 1983 Umwelt-
schutzgesetz (Immissionsschutz, ferner Katastro-
phenschutz, Bestimmungen über den Umgang mit 
Stoffen und Abfällen, Bodenschutz, später auch 
Bestimmungen über den Umgang mit Altlasten und 
Organismen); 1999 erstes CO2-Gesetz; 2000 Che-
mikaliengesetz; 2003 Gentechnikgesetz.1 Im Lauf 
der Jahrzehnte ist dadurch ein normatives Funda-
ment des Umweltschutzes entstanden, welches 
zwar von helvetischer Zurückhaltung und vielen 
Kompromissen geprägt ist, sich im internationalen 
Vergleich aber durchaus sehen lässt.

Dass die Energiewende, d. h. der möglichst bal-
dige und nachhaltige Ersatz fossiler durch erneuer-
bare Energieträger, von fundamentaler Bedeutung 
ist, steht ausser Frage. Das eidgenössische Parla-
ment ist diesbezüglich jedoch – offenkundig unter 
dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen 

Prof. Dr. iur. Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungs-
recht mit Schwerpunkt Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht 
an der Universität Zürich.

 1 Vgl. Alain Griffel, Umweltrecht – in a nutshell, 2. Aufl., Zürich/
St. Gallen 2019, S. 3 ff.

die Ukraine – vom Verweigerungs- nahtlos in den 
hyperaktiven Dringlichkeitsmodus übergegangen.2 
War es noch im Jahr 2017 auf die bundesrätliche 
Vorlage zu einem Klima- und Energielenkungssys-
tem im Rahmen der zweiten Etappe der «Energie-
strategie 2050»3 und 2018 (Nationalrat) auf das 
neue CO2-Gesetz4 nicht einmal eingetreten, so 
überschlagen sich seine Aktivitäten derzeit gera-
dezu. Dabei scheinen gewisse Akteure ganz offen-
sichtlich die Gunst der Stunde zu nutzen, um das 
ungeliebte «Verhinderer-Umweltrecht» wo immer 
möglich zurückzubauen – je stärker, desto besser.

II. Die UREK-S als Anti-Umwelt-
kommission

Als Speerspitze dieses Kampfs gegen den Um-
weltschutz hat sich in jüngerer Zeit die Umwelt-, 
Raumplanungs- und Energiekommission des Stän-
derates (UREK-S) «profiliert». Zielstrebig verfolgt 
deren Mehrheit eine eigentliche Agenda zur De-
montage des Umweltrechts. Auf den Punkt ge-
bracht hat sie dies im sog. «Mantelerlass», dem 
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung 
mit erneuerbaren Energien, das zurzeit im Parla-
ment beraten wird und eine tiefgreifende Ände-
rung des Energiegesetzes (EnG)5 sowie des Strom-
versorgungsgesetzes (StromVG)6 umfasst.7 Art. 2a 

 2 Vgl. Peter Hettich, Rechtliche Massnahmen zur Verhinderung 
und Bewältigung einer Strom- und Gasmangellage, ZBl 2022 
650 ff., S. 658 f.
 3 Vgl. Botschaft und Entwurf zum Verfassungsartikel über ein 
Klima- und Energielenkungssystem vom 28. Oktober 2015 (BBl 2015 
7877 ff., 7925 f.).
 4 Am 25. September 2020 verabschiedete das Parlament das 
neue (dritte) CO2-Gesetz dann doch noch (Referendumsvorlage: 
BBl 2020 7847 ff.). Dieses scheiterte jedoch in der Volksabstim-
mung vom 13. Juni 2021. Inzwischen legte der Bundesrat einen 
neuen Gesetzesentwurf vor (Botschaft und Entwurf zur Revision 
des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2024 vom 16. September 2022 
[BBl 2022 2651, 2652]).

5 Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 (SR 730.0).
 6 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungs-
gesetz, StromVG) vom 23. März 2007 (SR 734.7).

7 Vgl. Botschaft und Entwurf zum Bundesgesetz über eine si-
chere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien vom 18. Juni 
2021 (BBl 2021 1666, 1667).
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E-EnG in der Fassung der Mehrheit der UREK-S8 – 
ein eigentlicher, fast zwei Fahnenseiten langer Na-
turzerstörungsartikel – enthielt folgenden Abs. 1: 
«Der Vollzug aller Umweltbestimmungen […] dür-
fen [!] die Umsetzung der Massnahmen zur Erfül-
lung der Ausbauziele gemäss Artikel 2 […] weder 
erschweren noch verunmöglichen und sind [!] die-
sen Massnahmen unterzuordnen.» Zusätzlich zu 
dieser generellen Unterordnungspflicht wollte die 
UREK-S – nebst weiteren Angriffen auf Natur und 
Landschaft in Abs. 2 lit. b – entgegen dem klaren 
Verfassungsauftrag in Art. 76 Abs. 3 BV9 auch die 
Restwasserbestimmungen des Gewässerschutz-
gesetzes (GSchG)10 bis Ende 2035 bzw. darüber 
hinaus weitgehend ausser Kraft setzen (Art. 2a 
Abs. 2 lit. a und Abs. 3 E-EnG). Dies hätte für ge-
fährdete Arten wie die Äsche, die Bach- oder die 
Seeforelle wohl den Todesstoss bedeutet. In der 
Schweiz stehen 59 Prozent der noch nicht ausge-
storbenen Fischarten als gefährdet oder potenziell 
gefährdet auf der Roten Liste.11

 Der Ständerat als Erstrat hat Art. 2a E-EnG zwar 
nicht übernommen; doch auch die ständerätliche 
Fassung vom 29. September 202212 enthält höchst 
problematische Regelungen. So sollen Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien neu selbst in Bio-
topen von nationaler Bedeutung im Sinn von 
Art. 18a des Natur- und Heimatschutzgesetzes 
(NHG)13 sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten 
gemäss Art. 11 des Jagdgesetzes (JSG)14 möglich 
sein (Streichung von Art. 12 Abs. 2 Satz 2 EnG).15 
Die rund 6000 noch vorhandenen Biotope von na-
tionaler Bedeutung (Hoch- und Flachmoore, Auen, 

 8 Auffindbar als Fahne S1 unter www.parlament.ch, Geschäfts-
Nr. 21.047.
 9 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101).
 10 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässer-
schutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20), Art. 29 ff.
 11 «UREK-S beschwört ökologische Katastrophe», Medienmittei-
lung von Aqua Viva vom 13. September 2022 (www.aquaviva.ch 
> Medien). Gestützt auf das Bundesgesetz über die wirtschaftli-
che Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG) vom 
17. Juni 2016 (SR 531) sind die Restwassermengen inzwischen 
auf dem Verordnungsweg auf das gewässerschutzrechtliche Mi-
nimum herabgesetzt worden, befristet bis 30. April 2023 (Verord-
nung über die befristete Erhöhung der Stromproduktion bei Was-
serkraftwerken vom 30. September 2022 [AS 2022 548]).
 12 Auffindbar als Fahne S11 unter www.parlament.ch, Geschäfts-
Nr. 21.047.
 13 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 
1. Juli 1966 (SR 451).
 14 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) vom 20. Juni 1986 (SR 922.0).
 15 Erst wenn der Stand der Erreichung der Ziele nach Art. 2 E-EnG 
«auf dem Zielerreichungspfad» liegt und sich «auch keine dauernde 
Überschreitung» (gemeint wohl: Unterschreitung) des Richtwerts 
gemäss Art. 9bis Abs. 1 E-StromVG abzeichnet, hat der Bundesrat 
der Bundesversammlung einen Gesetzesentwurf mit einem «Bau-
verbot von neuen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in 
Biotopen von nationaler Bedeutung […] und in Wasser- und Zug-
vogelreservaten» zu unterbreiten (Art. 55 Abs. 4 E-EnG). Dass auch 
die «Aufhebung von Artikel 2a Energiegesetz» in der Bestimmung 
noch genannt wird, ist zwar ein Redaktionsversehen, zeigt aber, 
wie unsorgfältig der Ständerat gearbeitet hat.

Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und 
-weiden) machen gerade einmal 2 Prozent der Lan-
desfläche aus. Sie beherbergen jedoch zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten, die gefährdet oder vom 
Aussterben bedroht sind. Der Schwund der Arten-
vielfalt, der sowohl in der Schweiz als auch welt-
weit durch die schleichende Zerstörung der Le-
bensräume von Tieren und Pflanzen verursacht 
wird, ist geradezu dramatisch und verdient es, auf 
die gleiche Stufe gestellt zu werden wie die Klima-
erwärmung; denn die biologische Vielfalt ist die 
Grundlage unserer Existenz. Es droht jedoch der 
Kollaps ganzer Ökosysteme. Der Ständerat scheint 
diesem Problem aber gänzlich indifferent gegen-
überzustehen; er macht lieber Tabula rasa, wenn 
sich ihm die Gelegenheit dazu bietet, als wäre die 
Energiewende auf diese 2 Prozent der Landesflä-
che angewiesen.

Weiter soll es nach der ständerätlichen Fassung 
neu zulässig sein, in sog. BLN-Gebieten16, d. h. 
Landschaftsschutzobjekten von nationaler Bedeu-
tung, «ohne die Leistung von Schutz-, Wiederher-
stellungs-, Ersatz- oder Ausgleichsmassnahmen» 
von der ungeschmälerten Erhaltung abzuweichen 
(Art. 12 Abs. 3 Satz 2 E-EnG). Es genügt dem Stän-
derat also nicht, in die wertvollsten Landschafts-
perlen der Schweiz einzugreifen; dies soll die 
Stromkonzerne möglichst auch nichts kosten.

III. Es geht Schlag auf Schlag

Am 30. September 2022 verabschiedete die Bun-
desversammlung in einem präzedenzlosen Husa-
renritt die sog. Solaroffensive, eine in staats- wie 
auch umweltpolitischer Hinsicht höchst problema-
tische dringliche Änderung des Energiegesetzes 
mit dem Titel «Dringliche Massnahmen zur kurz-
fristigen Bereitstellung einer sicheren Stromver-
sorgung im Winter».17 Die Fassung der UREK-S 
vom 23. Juni und 26. August 202218 sah im Zu-
sammenhang mit Photovoltaik-Grossanlagen vor, 
dass diese, «bis schweizweit insgesamt solche 
Anlagen bis zu einer Gesamtproduktion von 2 TWh 
erstellt sind», von der Planungspflicht sowie der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) entbunden werden, ferner, 
dass «das Interesse an ihrer Realisierung den an-
deren nationalen und kantonalen Interessen vor-
geht» (Art. 71a Abs. 1 E-EnG). Photovoltaik-Gross-
anlagen sollten also selbst in ökologisch oder 
landschaftlich sensiblen Gebieten weder raumpla-

 16 Vgl. hinten bei Anm. 26.
 17 AS 2022 543. Vgl. dazu Daniel Gerny, Vorsicht bei Schnell-
schüssen, NZZ vom 28. Dezember 2022, S. 17.
 18 Auffindbar als Fahne S2 unter www.parlament.ch, Geschäfts-
Nr. 21.501.
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nerisch mit anderen Anliegen abgestimmt noch 
auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft werden 
müssen. Der Ausschluss der UVP wurde nach In-
tervention des Bundesamtes für Justiz19 zwar aus 
der Vorlage gestrichen, und aus dem apodiktischen 
«vorgeht» wurde ein «grundsätzlich vorgeht» 
(Art. 71a Abs. 1 lit. d und Art. 71b Abs. 1 lit. c 
EnG20); mit Art. 78 Abs. 2 BV ist dies jedoch nach 
wie vor nicht vereinbar,21 ebenso wenig, wie sich 
der Ausschluss der Planungspflicht mit Art. 75 BV 
vereinbaren lässt. Zudem: Unter Staatsrechtlerin-
nen und Staatsrechtlern dürfte weitgehend Einig-
keit bestehen, dass die Voraussetzungen für ein 
dringliches Bundesgesetz gemäss Art.  165 BV 
nicht gegeben waren.

Die gleichen Elemente – Ausschluss der Pla-
nungspflicht und grundsätzlicher Vorrang vor an-
deren Interessen – finden sich auch in der Parla-
mentarischen Initiative «Dringliches Gesetz zur 
Beschleunigung von fortgeschrittenen Windpark-
projekten und von grossen Vorhaben der Speicher-
wasserkraft» der UREK-N vom 22.  September 
2022,22 welcher die UREK-S am 24. Oktober 2022 
zugestimmt hat.

Eine beliebte Doppelstrategie besteht darin, 
den Umweltschutz nicht nur durch den Abbau der 
materiellrechtlichen Umweltstandards, sondern 
auch durch den Abbau der Instrumente zu seiner 
Durchsetzung (Schutzinventare, Gutachten der 
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkom-
mission ENHK,23 UVP, Verbandsbeschwerderecht) 
zu schwächen. So verlangt eine Parlamentarische 
Initiative Kamerzin, eingereicht am 16. März 2022, 
wieder einmal den Ausschluss des Verbandsbe-
schwerderechts der Umwelt- sowie der Natur- und 
Heimatschutzorganisationen im Zusammenhang 
mit der Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien.24 Sie ist bis jetzt (Ende Dezem-
ber 2022) noch nicht behandelt worden.

 19 Bundesamt für Justiz BJ, Artikel 71a E-Energiegesetz gemäss 
Beschluss des Ständerats vom 15. 9. 2022; Verfassungsmässig-
keit, 19. September 2022 (auffindbar unter www.parlament.ch, 
Geschäfts-Nr. 21.501 > Weitere Unterlagen > Arbeitspapier).
 20 Letztere Bestimmung betrifft die Erhöhung der beiden Stau-
mauern am Grimselsee; sie wurde vom Nationalrat noch rasch in 
die Vorlage hineingewurstelt.
 21 Alain Griffel, Energiewende versus Landschaftsschutz: zur Trag-
weite von Art. 78 Abs. 2 BV, erscheint voraussichtlich in ZBl 2023, 
Heft 3.
 22 Geschäfts-Nr. 22.461.
 23 Darauf zielte die Parlamentarische Initiative «Die Eidgenössi-
sche Natur- und Heimatschutzkommission und ihre Aufgabe als 
Gutachterin» vom 29. Februar 2012 (Geschäfts-Nr. 12.402), die 
letztlich zu einer Ergänzung von Art. 7 NHG durch einen neuen 
Abs. 3 geführt hat. Dieser wird «im besten Fall ein wenig Rechts-
unsicherheit erzeugen» (Griffel [Fn. 1], S. 253; vgl. dazu auch 
 Dominik Kawa, Was ändert sich, wenn alles gleichbleibt? – Eine Be-
standesaufnahme der abgeschlossenen NHG-Revision, URP 2020 
131 ff.).
 24 Geschäfts-Nr. 22.414. In die gleiche Richtung zielte bereits die 
2014/15 abgeschriebene Motion «Aufhebung des Verbandsbe-
schwerderechtes bei Energieprojekten» (Geschäfts-Nr. 11.3338).

Einen Frontalangriff auf den Landschaftsschutz – 
und zwar den Schutz der schutzwürdigsten Land-
schaften, nämlich jener von nationaler Bedeutung – 
lanciert schliesslich eine Parlamentarische Initiative 
Salzmann, eingereicht am 21. September 2021.25 
Sie verlangt, dass Bau- und Konzessionsvorhaben 
zur Erzeugung und Lieferung erneuerbarer Energien 
nicht mehr einer Interessenabwägung unterliegen, 
«solange das jeweilige Schutzinventar nicht vom 
Parlament in einem referendumsfähigen Erlass oder 
Beschluss genehmigt worden ist». Damit würde 
das gestützt auf Art. 5 NHG vom Bundesrat erlas-
sene Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung (BLN),26 wel-
ches seit 1977 besteht, von hoher Sachkunde 
geprägt ist und zwischen 2003 und 2017 aufwen-
dig überarbeitet wurde,27 zum Spielball der Politik. 
Auch hier soll also mit einem durchsichtigen, demo-
kratiepolitisch verbrämten Manöver das Instrument 
geschwächt werden, um den Landschaftsschutz 
als solchen zu schwächen. Dessen ungeachtet hat 
die UREK-S der Parlamentarischen Initiative am 
24. Oktober 2022 Folge gegeben.

IV. Betrüblicher Ausblick

Sorgsam aufgebaute Gebäude wie das über Jahr-
zehnte gewachsene und von zahlreichen ausge-
handelten Kompromissen geprägte Umweltrecht 
lassen sich innert kurzer Zeit niederreissen, keine 
Frage. Der Schaden, den der jetzige Furor des Par-
laments für unsere Ökosysteme, für die Tier- und 
Pflanzenwelt, aber auch für die bereits arg beein-
trächtigten Landschaften verursachen wird, dürfte 
indes immens sein. Ob man dadurch auf dem Weg 
zu mehr erneuerbarer Energie auch nur einen sub-
stanziellen Schritt vorankommen wird, ist jedoch 
sehr zweifelhaft. Dies liegt nicht zuletzt auch da-
ran, dass ein unsorgfältiges und blindwütiges Drein-
schlagen des Gesetzgebers, wie es hier in einer 

 25 Geschäfts-Nr. 21.487.
 26 Vgl. die Verordnung über das Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler (VBLN) vom 29. März 2017 (SR 451.11). 
Die einzelnen Schutzobjekte werden in Anhang 1 der Verordnung 
aufgelistet. Die genaue Umschreibung der Objekte, die Gründe 
für ihre nationale Bedeutung, die objektspezifischen Schutzziele 
sowie die nach Art. 5 Abs. 1 NHG geforderten weiteren Angaben 
sind gemäss Art. 1 Abs. 2 VBLN ebenfalls Bestandteil der bun-
desrätlichen Verordnung. Sie werden jedoch nicht in der Amtli-
chen Sammlung veröffentlicht, sondern sind in elektronischer 
Form zugänglich (siehe unter www.bafu.admin.ch/bln-gis).
 27 Gestützt auf die Ergebnisse einer Evaluation durch die Parla-
mentarische Verwaltungskontrollstelle zuhanden der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrats (BBl 2004 789 ff.) und die 
Empfehlungen der GPK-N (BBl 2004 777 ff.) wurden insbeson-
dere die Beschreibungen der Inventarobjekte inhaltlich vertieft und 
die Schutzziele für jedes Objekt spezifiziert. Vgl. Beatrix Schibli/ 
Herbert Bühl, Revision der VBLN und zu erwartende Auswirkun-
gen, URP 2016 647 ff.
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neuen Dimension zu beobachten ist, wesentlich 
mehr Probleme schafft als löst und massenweise 
neues «Juristenfutter» produziert, welches in zahl-
losen Verfahren geklärt und abgebaut werden 
muss. Der bereits entbrannte Streit um die Aus-
führungsverordnung des Bundesrates zum Turbo-
Gesetz vom 30. September 2022 spricht diesbe-
züglich Bände.28

Die Energiewende lässt sich weder mit einer 
Verweigerungshaltung noch mit gesetzgeberi-
schen Rambo-Methoden umsetzen. Unentbehrli-
che Grundlage wäre eine nationale Planung und 
Abstimmung der grösseren Energieanlagen, was 
eine entsprechende Bundeskompetenz vorausset-

 28 Vgl. Markus Kern, Wirtschaftlichkeit und Qualität statt Belie-
bigkeit, NZZ vom 9. Januar 2023, S. 19; David Vonplon, Der So-
larexpress könnte zum Bummelzug werden, NZZ vom 12. Dezem-
ber 2022, S. 6.

zen würde, die heute nicht besteht. Auch das Ei-
senbahnnetz und das Nationalstrassennetz wären 
nicht auf taugliche Weise zustande gekommen, 
wenn jeder Kanton isoliert vor sich hin geplant 
hätte. Ausserdem kann nur eine koordinierte Pla-
nung auf Bundesebene zeigen, welche Eingriffe in 
Natur und Landschaft letztlich unumgänglich sind, 
um unseren exorbitanten Energiebedarf auf eini-
germassen nachhaltige Weise zu decken. Dass 
Volk und Stände zu einer entsprechenden Verfas-
sungsänderung nicht Hand bieten würden, steht 
keineswegs fest. Es ist deshalb unverständlich, 
dass Bundesrat und Parlament diesem geradlini-
gen Weg beharrlich ausweichen.

Mit der Rubrik Im Fokus hat «recht» ein Forum geschaffen, in dem ausgewählte Juristinnen und  Juristen 
zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen aus subjektiver Sicht und pointiert Stellung 
nehmen können. Im Fokus soll auf Probleme oder Mängel im geltenden Recht hinweisen,  Debatten er-
öffnen oder bereichern, alternative Optiken vermitteln und allen Leserinnen und Lesern  lebhafter Denk-
anstoss sein.
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